
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. beschränkt sich in seiner Stellungnahme auf den 
Titel 633 07 „Zuweisungen an Kommunen zur Verbesserung der Unterbrin-

gungssituation von Geflüchteten für Präventionsmaßnahmen gegen die In-

fektion mit dem Coronavirus“ in Höhe von 13.350.000 € im Wirtschaftsplan des 
Gesetzes. 

Vor dem Hintergrund, dass ein Ende der Corona-Pandemie keineswegs absehbar ist 

und Sammelunterkünfte ein erhebliches Gefährdungsrisiko darstellen, empfiehlt der 

Flüchtlingsrat Thüringen e.V., mit den eingeplanten Geldern in Höhe von 13.350.000 

€ die Landkreise und kreisfreien Städte bei der schnellstmöglichen Nutzung der de-

zentralen Unterbringung in Wohnungen zu unterstützen. Dies kann durch eine In-

vestitionspauschale für die Schaffung und Nutzung von Wohnungen in Orten mit 

entsprechender Infrastruktur (Erreichbarkeit von Einrichtungen des täglichen Le-

bens, medizinischer Versorgung, Beratungs- und Unterstützungsstrukturen) er-

reicht werden.  

Effektive Infektionsschutzmaßnahmen können nur in Wohnungen – im Gegensatz zu 

Sammelunterkünften - umgesetzt werden. Ggf. erforderliche Quarantänemaßnah-

men betreffen dann auch nur die Wohneinheit, statt die gesamte Unterkunft und 

stellen somit eine wesentlich geringere psychosoziale wie auch organisatorische Be-

lastung dar. Zudem kann die Regierung mit einem Förderprogramm für dezentralen 

Wohnraum vereinbarte Ziele des Koalitionsvertrags sowie Maßstäbe des Thüringer 

Integrationskonzeptes nachhaltig umsetzen. 
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Bei der Schaffung und Nutzung von Wohnungen sollte auch darauf geachtet werden, 

dass zumindest ein Teil der neu genutzten Wohnungen barrierefrei sind, um beson-

ders schutzbedürftige Geflüchtete und/ oder Corona-Risikogruppen (wie z.B. ältere 

und kranke Menschen) angemessen mit Wohnraum versorgen zu können. Dabei ist 

es obligatorisch, dass auch für die Wohnungsunterbringung Mindeststandards fest-

gelegt werden.  

Zugleich empfiehlt der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. dringend das Thüringer Flücht-

lingsaufnahmegesetz zu ändern und entsprechend anzupassen. 

 

Ein erheblicher Teil der Geflüchteten in Thüringen ist in Gemeinschaftsunterkünften 
in den Landkreisen und kreisfreien Städten untergebracht. Die meisten Gemein-
schaftsunterkünfte bestehen nicht aus abgeschlossenen Wohneinheiten, sondern 
haben Zimmer und eine etagenweise Nutzung der Sanitärräume und Küchen. Die 
Küchen sind meist spartanisch und nicht wohnlich ausgestattet. Das Notwendigste 
bedeutet dann eine Reihe von Herden nebeneinander, Arbeitsplatte und Abwasch-
möglichkeit. Laut ThürGUSVO stehen (mindestens) 6m 2 Fläche pro Person in Wohn- 
und Schlafräumen zur Verfügung. Eine Familie wird in der Regel in nur einem Zim-
mer untergebracht, das dann sowohl Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer für alle zu-
gleich ist. Einzelpersonen werden in der Regel in Mehrbett-Zimmern untergebracht, 
wobei die ThürGUSVO nicht mehr als vier Personen, maximal sechs Personen pro 
Zimmer vorsieht. Die Gemeinschaftsräume sollen nach der ThürGUSVO jeweils für 
je 50 Personen eine Größe von mindestens 25 m 2 haben. 

Der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. setzt sich seit Jahren für die dezentrale Unterbrin-
gung in Wohnungen statt in Sammelunterkünften ein. Durch das sehr beengte Zu-
sammenleben und die nahezu nicht vorhandenen Rückzugsmöglichkeiten bieten 
Sammelunterkünfte keine hinreichende Privatsphäre für die Bewohner*innen. Das 
führt zu sozialen Spannungen sowohl innerhalb der Unterkunft als auch außerhalb, 
erschwert Integration und ist gerade aktuell unter der Corona-Pandemie eine erheb-
liche gesundheitliche Gefahr für die Bewohner*innen. Dies gilt insbesondere, weil 
Mindest-Abstandsregeln und entsprechende Hygienevorschriften nicht umgesetzt 
und eingehalten werden können.  

Neben der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl gab es bereits mehrere Quarantänen in 
Thüringer Gemeinschaftsunterkünften, so z.B. in Eisenach, in Gotha und aktuell in 
Greiz. In weiteren Orten gab es Verdachtsfälle in den Unterkünften, so dass diese 
für kurze Zeit unter Quarantäne gestellt wurden. Bundesweit sind bereits in vielen 
Flüchtlingsunterkünften Corona-Infektionen festgestellt wurden, die oft mit Quaran-
tänen für alle Bewohner*innen einhergehen und zu erheblichen Belastungen bei den 
Bewohner*innen und in Folge zu sozialen Konflikten führen. Auch für die Verant-
wortlichen für die Versorgung in dieser Zeit ist dies eine erhebliche Herausforde-
rung. 

Eine bislang noch nicht veröffentlichte Studie unter der Leitung von Professor 
Kayvan Bozorgmehr von der Universität Bielefeld und weiteren Wissenschaftlern 
des "Kompetenzzentrum Public Health Covid-19" bestätigt die Gefährdungslage in 
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Sammelunterkünften. Danach seien die Forscher zu dem vorläufigen Ergebnis ge-
kommen, „dass Flüchtlingsunterkünfte und Asylbewerberheime wegen der hohen 
Personendichte sogar zu Hotspots für Corona-Infektionen in Deutschland werden 
könnten.“1  

Nach einer informellen Umfrage des Flüchtlingsrates Thüringen e.V. Anfang April 
2020 bei haupt- und ehrenamtlich Engagierten in der Flüchtlingsarbeit ergab sich 
zudem, dass vielerorts selbst Corona-Risikogruppen weiterhin in den Sammelunter-
künften untergebracht werden. Mancherorts schien überhaupt nicht klar, wer die 
Information und Überprüfung von Risikogruppen vornimmt, so dass davon auszuge-
hen ist, dass hier keinerlei besondere Schutzvorkehrungen für und mit den Betroffe-
nen getroffen wurden. 

 

Die Stärkung der dezentralen Unterbringung sowie die vorrangige Versorgung von 
besonders schutzbedürftigen Menschen mit Wohnraum ist erklärtes Ziel der Thürin-
ger Landesregierung.2 Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist dies umso be-
deutsamer und dringend notwendig. Zudem läuft derzeit bzw. im kommenden Jahr 
die 5-Jahres-Zweckbindung für die Nutzung der Gemeinschaftsunterkünfte im Rah-
men der 2015/ 2016 gezahlten Investitionspauschalen nach der ThürFlüKEVO aus. 
Damit stehen Landkreise/ kreisfreie Städte aktuell vor der Frage der Neuausrichtung 
der Unterbringung Geflüchteter. Hier weiter die zentralisierte Unterbringung zu för-
dern und zu verstetigen (beispielsweise durch eine allgemeine Erhöhung der Unter-
bringungspauschale nach der ThürFlüKEVO), wäre auch in Anbetracht des Infekti-
onsgeschehens fatal. Die effektivsten und nachhaltigsten Präventionsmaßnahmen 
gegen die Infektion mit dem Coronavirus bestehen in der dezentralen Unterbrin-
gung. 

Zugleich empfiehlt der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. dringend das veraltete Thürin-
ger Flüchtlingsaufnahmegesetz zu ändern und entsprechend anzupassen. Dort 
heißt es noch z.B. in § 2 „Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen die in § 1 
genannten Personen in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften unterbringen.“ 
Dies entspricht weder den politischen Zielvorstellungen der amtierenden, noch der 
vorherigen Landesregierung und ist in Anbetracht der infektionsschutzbedingten 
Notwendigkeiten zu ändern. § 6 bestimmt, dass die „Nutzung von Gemeinschafts- 
und Einzelunterkünften zwischen den nach § 2 zuständigen Unterbringungsbehör-
den und den untergebrachten Personen nach § 1 […] öffentlich-rechtlich [sind].“ 
Dies führt in der Regel dazu, dass selbst Menschen mit gesichertem Erwerbsein-
kommen, Personen mit besonderen Bedarfen oder langem Voraufenthalt nicht aus 
der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen und privaten Wohnraum anmieten können 
(bzw. höchstens ergänzend zum Platz in der Gemeinschaftsunterkunft anmieten 
können). Zudem gilt die Regelunterbringung in Gemeinschaftsunterkünften zumin-
dest nach dem Gesetz (wenn auch nicht praktisch) noch für diverse Personengrup-
pen mit Aufenthaltserlaubnis im SGB II – System, beispielsweise für Personen mit 

                                                           

1 https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/corona-fluechtlingsunterkuenfte-101.html 
 letzter Zugriff: 22.05.2020 
2 Vgl. Koalitionsvertrag der amtierenden Thüringer Landesregierung, 2020, S. 38. 




